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Handlungskriterium für die Gewährung einer 
Zuwendung zur Förderung von Kunst, Kultur, Sport 
und Sozialem  
 
Die Stadt Genthin gewährt unter Maßgabe der Richtlinie über die Gewährung von 
Zuwendungen zur Förderung von Kunst, Kultur, Sport und Sozialem vom 24.02.2022 
Zuwendungen für Projekte und Maßnahmen gem. § 2. Die Verwaltung bearbeitet die Anträge 
unter Beachtung der Haushaltssituation sowie unter pflichtgemäßen Ermessen, bevor sie 
diese dem Bildungs-, Kultur- und Sozialausschuss zur Bestätigung vorlegt. Um die 
Bearbeitung der Anträge und die Entscheidung der Ausschussmitglieder zu unterstützen, 
gelten die nachstehenden Handlungskriterien.    
 
Zu §2 Gegenstand der Förderung 
Die Einheitsgemeinde Stadt Genthin fördert nach Maßgabe dieser Richtlinie künstlerische, 
kulturelle, sportliche und soziale Projekte und Maßnahmen, die dazu beitragen, die 
Entwicklung in diesen Bereichen zu unterstützen. Gefördert werden Projekte und 
Maßnahmen, die in erheblichem Interesse der Stadt liegen, Traditionen entwickeln und 
erhalten und (oder) einen identitätsstiftenden Aspekt beinhalten. 
 

 
Zu 1. Kunst und Kultur 
 

- die eine breite öffentliche Teilnahme der Bürgerinnen und Bürger ermöglichen und 
eine Bereicherung des geistig- kulturellen Lebens darstellen, 
 

Konkretisierung: 
Die in §2 genannten Projekte und Maßnahmen müssen für alle Einwohner der Stadt Genthin 
inklusive aller Ortsteile und Ortschaften zugänglich sein. Hieraus resultiert ein öffentliches 
Interesse. Dementsprechend fallen Veranstaltungen mit (vorwiegend) geladenen Gästen 
nicht unter die Richtlinie zur Förderung von Kunst, Kultur, Sport und Sozialem.  
 

- die Kreativität und Talente fördern, 
 
Bedarf keiner Konkretisierung. 
 

- die Aktivitäten mehrerer freier Träger zur Vernetzung der Arbeit in diesem Bereich 
unterstützen, 
 

Bedarf keiner Konkretisierung. 
 

- die zur Traditions- und Heimatpflege beitragen, 
 
Konkretisierung: 
Für die Stärkung und Förderung der städtepartnerschaftlichen Beziehungen der Stadt 
Genthin können zusätzliche Anträge gestellt werden. Ein öffentliches Interesse und die 
Begegnung von Menschen muss Gegenstand des Vorhabens sein.  
 
Folgende Aufwendungen zur Förderung der Städtepartnerschaften können entgegen der 
sofortigen Ausschlüsse zu 2. angezeigt werden: 
 

- Reisekosten 
- Übernachtung 



                              - Entwurf - 

- Gastgeschenke 
- Speisen und Getränke 

 
- die die Arbeit regionaler Künstlerinnen und Künstler unterstützen, 

 
Bedarf keiner Konkretisierung. 
 

- die zur Sicherung der technisch- organisatorischen Voraussetzungen notwendig 
sind, 
 

Konkretisierung: 
Mieten eines Saales zur Durchführung der Veranstaltung sowie Bereitstellung von 
Sanitäranlagen und Toiletten. Ebenfalls die dazugehörige Miete für die Technik wird 
unterstützt.  
  

- die zur Gestaltung besonderer Jubiläen beitragen, 
 
Bedarf keiner Konkretisierung. 
 

- zur Gestaltung von Vereinsjubiläen, die durch 25 teilbar sind, 
 
Bedarf keiner Konkretisierung. 
 

- die die Weiterbildung unterstützen. 
 
Bedarf keiner Konkretisierung. 
 
Zu 2. Sport 
 

- wie Sportwettkämpfe und Veranstaltungen im Kinder- und Jugendbereich,  
 

Konkretisierung: 
Lediglich Projekte und Maßnahmen außerhalb des Wettkampfspielbetriebes sind zu 
beachten.  
 

- für eine Wettkampförderung für Sportler oder Mannschaften, die an Meisterschaften 
von überregionaler Bedeutung teilnehmen, 

 
Bedarf keiner Konkretisierung. 
 

- die den Behindertensport unterstützen, 
 
Bedarf keiner Konkretisierung. 
 

- zur Gestaltung von Vereinsjubiläen, die durch 25 teilbar sind, 
 
Bedarf keiner Konkretisierung. 
 

- die zur Sicherung der technisch- organisatorischen Voraussetzungen notwendig 
sind, 
 

Konkretisierung: 
Analog zu 1. Kunst und Kultur 
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- zur Anschaffung von Sportgeräten, 
 
Konkretisierung: 
Die Ausgaben für die Anschaffung sind bis zu 150,00 EUR (netto) je Gegenstand zu 
berücksichtigen. Hierbei ist die Notwendigkeit für das Vorhaben zu begründen.  
 
 
Zu 3. Soziales 
 

- die zur Integration und Betreuung von sozial benachteiligten Kindern und 
Jugendlichen beitragen,  
 

Bedarf keiner Konkretisierung. 
 

- die zur Integration und Betreuung von Behinderten beitragen,  
 
Bedarf keiner Konkretisierung. 
 

- die zur Integration und Betreuung von Migrantinnen und Migranten beitragen,  
 
Bedarf keiner Konkretisierung. 
 

- zur Gestaltung von Vereinsjubiläen, die durch 25 teilbar sind, 
  

Bedarf keiner Konkretisierung. 
 

- die ausgewählte Zielgruppen bei der Interessenausübung unterstützen.  
 

Bedarf keiner Konkretisierung. 
 
 
Von einer Förderung sind ausgeschlossen: 
 

- Veranstaltungen, die ihren Schwerpunkt nicht entsprechend eines 
Förderungsgegenstandes haben,  

 
Konkretisierung: 

Mietkosten für Vereinsräume, Betriebskosten o.Ä. für die Lagerung von Utensilien 
etc. sind nicht als Projekt oder Maßnahme zu werten. 

 
- Repräsentationskosten,  

 
Konkretisierung: 
Vereinskleidung ist grundsätzlich als Repräsentation für den Verein zu verstehen. 
 

- Aufwendungen für Speisen und Getränken,  
 
Bedarf keiner Konkretisierung. 
 

- Vorhaben, die auf eine Gewinnerzielung ausgerichtet sind.  
 
Bedarf keiner Konkretisierung. 
 

  


